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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1993

Norm

VersVG §6 A

VersVG §74 ff

VersVG §67

Rechtssatz

Die in 7 Ob 30/81 vertretene Ansicht, die ungeachtet einer Obliegenheitsverletzung des Versicherungsnehmers vom

Kaskoversicherer an den Leasinggeber, zu dessen Gunsten die Versicherung vinkuliert worden war, erbrachte Leistung

rechtfertige auch dann, wenn diese Leistung aufgrund eines vom Versicherer mit dem Leasinggeber abgeschlossenen

Vertrages erfolgt sei, nicht einen Regreßanspruch des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer, wenn der

Versicherer mit dem Versicherungsnehmer nicht eine Vereinbarung über seine Regreßp:icht im Fall einer ihm

gegenüber bestehenden Leistungsfreiheit getro<en oder sich eine allfällige Schadenersatzforderung des

Leasinggebers habe abtreten lassen wird nicht aufrecht erhalten.
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